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Vorblatt

Ziele

Ziel 1: Starkung der Transparenz an den Wertpapiermérkten
Ziel 2: Anpassung und Erweiterung der Aufsichts- und Strafbefugnisse

Inhalt
Das Vorhaben umfasst hauptséchlich folgende Malinahmen:

MaBnahme 1: Vereinfachung der Ausnahme von der Vorhandelstransparenz von Eigenkapitalinstrumenten
MaBnahme 2: Stirkere Vereinheitlichung der Vor- und Nachhandelstransparenz

Mafnahme 3: Anpassung bestehender Strafbefugnisse

MaBnahme 4: Einflihrung neuer Aufsichts- und Strafbefugnisse

Wesentliche Auswirkungen

In den Wirkungsdimensionen gemél § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf.

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere éffentliche Haushalte

Aus der gegenstiandlichen MaBnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Lander,
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungstrager.

Verhiltnis zu den Rechtsvorschriften der Europiischen Union

Das Vorhaben dient der Umsetzung einer EU-Richtlinie

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens

Keine

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschitzung

MiFID II Review

Einbringende Stelle: BMF

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Borsegesetz 2018 und das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018
gedndert werden

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 2025
Wirksamwerden:

Erstellungsjahr: 2025 Letzte  23. April 2025
Aktualisierung:
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Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel.

Problemanalyse

Problemdefinition

Die Richtlinie (EU) 2024/790 zur Anderung der Richtlinie 2014/65/EU iiber Mérkte fiir Finanzinstrumente, ABI.
Nr. L 2024/790 vom 08.03.2024, sowie die Verordnung (EU) 2024/791 zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.
600/2014 in Bezug auf die Erhéhung der Datentransparenz, die Beseitigung von Hindernissen fiir die Entstehung
konsolidierter Datenticker, die Optimierung der Handelspflichten und das Verbot der Annahme von
Riickvergiitungen fiir die Weiterleitung von Wertpapierauftrigen in Osterreich, ABL. Nr. L 2024/791 vom
08.03.2024 (gemeinsam auch unter der Bezeichnung ,MiFID II Review* bekannt) sind ein Ergebnis des
sogenannten KMU Aktionsplans, mit dem die bestehenden Bestimmungen zur Transparenz an den
Wertpapiermérkten iiberarbeitet werden sollen.

Das Bundesgesetz, mit dem das Borsegesetz 2018 und das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 gedndert werden,
dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/790 sowie dem Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2024/791.

Ziele

Ziel 1: Stirkung der Transparenz an den Wertpapiermérkten

Beschreibung des Ziels:

Der MiFID II Review soll die Transparenz an den Wertpapiermérkten starken, um Anreize fiir mehr
Investitionstatigkeiten innerhalb der Européischen Union zu schaffen. Das soll insbesondere durch die
Vereinfachung der Ausnahme von der Vorhandelstransparenz von Eigenkapitalinstrumenten sowie die stirkere
Vereinheitlichung der Vor- und Nachhandelstransparenz erreicht werden.

Umsetzung durch:

Mafnahme 1: Vereinfachung der Ausnahme von der Vorhandelstransparenz von
Eigenkapitalinstrumenten

MaBnahme 2: Stirkere Vereinheitlichung der Vor- und Nachhandelstransparenz

Ziel 2: Anpassung und Erweiterung der Aufsichts- und Strafbefugnisse

Beschreibung des Ziels:

Der MiFID II Review sieht sowohl die Anpassung bereits bestehender Strafbefugnisse als auch die Aufnahme
neuer Aufsichts- und Strafbefugnisse fiir die FMA als zustédndige Behorde vor. Diese sollen eine wirksame und
effektive Aufsicht der FMA iiber die betroffenen Marktteilnehmer (Marktbetreiber, Wertpapierfirmen,
Kreditinstitute) in Bezug auf deren neue und adaptierte Pflichten sicherstellen.

Die Anpassung bereits bestehender Stratbefugnisse betrifft insbesondere die Vor- und
Nachhandelstransparenzanforderungen, die Genehmigungspflicht in Bezug auf eine spétere Verdffentlichung
von Einzelheiten zu Geschiften, die Verpflichtungen von Marktbetreibern und Wertpapierfirmen zur
Offenlegung von Vor- und Nachhandelsdaten sowie die Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen von
Wertpapierfirmen und systematischen Internalisierern in Bezug auf ihre jeweiligen Kursofferten.

Dariiber hinaus werden insbesondere folgende neue Aufsichts- und Strafbefugnisse eingefiihrt:

- Die FMA kann die Aussetzung der Handelspflicht fiir Derivate durch die Europdische Kommission im Wege
eines Durchfiihrungsrechtsakts beantragen.
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- Die FMA erhilt eine Strafbefugnis fiir den Fall, dass ein Rechtstriger gegen das Verbot des sogenannten
"payment for order flow", das ist die géngige Praxis, dass Broker die Auftrdge ihrer Privatkund:innen gegen
Vergiitung an bestimmte Ausfiihrungsplétze weiterleiten, verstoft.

Mogliche Geldstrafen gemafl BorseG 2018 und WAG 2018 sind von der FMA zu verhdngen und flieBen gemal
§ 112 Abs. 3 BorseG 2018 und § 102 Abs. 4 WAG 2018 dem Bund zu. Aus diesem Umstand kénnten sich
gegebenenfalls Mehreinnahmen fiir den Bund ergeben, eine zahlenmédBige Abschitzung dieser Zufliisse ist zum
jetzigen
Zeitpunkt nicht moglich und wird daher bei den finanziellen Auswirkungen nicht beriicksichtigt. Zudem wird
angenommen, dass sich die zu beaufsichtigenden Personen in der Regel gesetzeskonform verhalten. Der aktuelle
Bundesbeitrag fiir die FMA gemélB § 19 Abs. 4 FMABG wird nicht angehoben. Somit entstehen keine
zusétzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt.

Umsetzung durch:
MaBnahme 3: Anpassung bestehender Strafbefugnisse
MaBnahme 4: Einfiihrung neuer Aufsichts- und Strafbefugnisse

Mafinahmen

Mafinahme 1: Vereinfachung der Ausnahme von der Vorhandelstransparenz von
Eigenkapitalinstrumenten

Beschreibung der MaBnahme:

Die Grenze fiir die Ausnahme von der Vorhandelstransparenz von Eigenkapitalinstrumenten wird vereinfacht.
Der bisherige sogenannte ,,double volume cap mechanism*, der die Obergrenze fiir die Inanspruchnahme der
Ausnahme von der Vorhandelstransparenz von Eigenkapitalinstrumenten darstellte, (je Handelsplatz bis zu 4%
des gesamten Handelsvolumens des betreffenden Finanzinstruments an allen Handelspldtzen der EU in den
vergangenen 12 Monaten und EU-weit bis zu 8% des gesamten Handelsvolumens des betreffenden
Finanzinstruments an allen Handelspldtzen der EU in den vergangenen 12 Monaten) wird durch eine einzelne
Schwelle (EU-weit bis zu 7% des gesamten Handelsvolumens des betreffenden Finanzinstruments in der EU)
ersetzt.

Umsetzung von:
Ziel 1: Starkung der Transparenz an den Wertpapierméarkten

Mafinahme 2: Stirkere Vereinheitlichung der Vor- und Nachhandelstransparenz
Beschreibung der Mainahme:

Die Vor- und Nachhandelstransparenz wird stérker vereinheitlicht, u.a. indem der Ermessensspielraum der
zustiandigen Behorden hinsichtlich der Aufschiibe von Verdffentlichungen abgeschafft wird.

Umsetzung von:
Ziel 1: Starkung der Transparenz an den Wertpapiermirkten

Mafinahme 3: Anpassung bestehender Strafbefugnisse
Beschreibung der MaBnahme:

Der vorliegende Gesetzesentwurf passt insbesondere folgende bereits bestehende Strafbefugnisse der FMA als
zustindige Behdrde im Hinblick auf die neuen bzw. geénderten Verpflichtungen der betroffenen Unternehmen
an:

Die Vor- und Nachhandelstransparenzanforderungen, die Genehmigungspflicht in Bezug auf eine spétere
Veroffentlichung von Einzelheiten zu Geschiften, die Verpflichtungen von Marktbetreibern und
Wertpapierfirmen zur Offenlegung von Vor- und Nachhandelsdaten sowie die Transparenz- und
Offenlegungsverpflichtungen von Wertpapierfirmen und systematischen Internalisierern in Bezug auf ihre
jeweiligen Kursofferten.

Umsetzung von:
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Ziel 2: Anpassung und Erweiterung der Aufsichts- und Strafbefugnisse

Mafinahme 4: Einfiihrung neuer Aufsichts- und Strafbefugnisse
Beschreibung der MaBnahme:

Der vorliegende Gesetzesentwurf sicht folgende Aufsichts- und Strafbefugnisse flir die FMA als zustindige
Behorde vor:

- Die FMA kann die Aussetzung der Handelspflicht fiir Derivate durch die Europdische Kommission im Wege
eines Durchfiihrungsrechtsakts beantragen.

- Die FMA erhilt eine Strafbefugnis fiir den Fall, dass ein Rechtstrager gegen das Verbot des sogenannten
"payment for order flow", das ist die géngige Praxis, dass Broker die Auftrdge ihrer Privatkund:innen gegen
Vergiitung an bestimmte Ausfiihrungsplétze weiterleiten, verstoft.

Umsetzung von:
Ziel 2: Anpassung und Erweiterung der Aufsichts- und Strafbefugnisse

www.parlament.gv.at



131 der Beilagen XX V1. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA

Dokumentinformationen

Vorlagenversion: V2.024

Schema: BMF-S-WFA-v.1.11

Deploy: 2.11.2.RELEASE

Datum und Uhrzeit: 23.04.2025 08:02:25

WFA Version: 1.1
OID: 3710
B2

= Bundesministerium
Finanzen

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

S5von5

5von5

Prifinformation Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bmf.gv.at/verifizierung
Datum/Zeit 2025-04-23T08:02:31+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fur Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

874736968

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

m”

Unterzeichner | Parl| ament sdi rektion

Datum/Zeit-UTC| 2025- 06- 18T10: 28: 00+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2025-04-23T08:02:31+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-06-18T10:28:00+0200
	Parlamentsdirektion




